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Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

Wasserrechtsamt 

-Grundwasserschutz und Wasserversorgung- 

 

 

Grundwasserschutz bei Bebauungsplänen  
in Wasserschutzgebieten Zone III, III A und III B 

In der örtlichen Zuständigkeit des Rhein-Neckar-Kreises, Wasserrechtsamt 

 
Wasserversorgung: 

1. Wasserversorgungsanlagen sind gemäß § 44 Abs. 4 WG nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. 

2. Die ausreichende Versorgung des Plangebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser ist 
durch Erweiterung des bestehenden öffentlichen Versorgungsnetzes sicher zu stellen. 

 

Grundwasserschutz: 

3. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Wasserschutzgebiets, was in den Bebauungsplan 
mit einem Hinweis auf die Rechtsverordnung nachrichtlich zu übernehmen ist. Die 
Schutzbestimmungen der Rechtsverordnung sind zu beachten. 

4. Parkplätze und Verkehrsflächen sind entsprechend der Vorgaben der Richtlinien für bau-
technische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) auszuführen.  

5. Tiefgaragenböden sind wasserundurchlässig auszuführen. 

6. Abwasserkanäle und -leitungen in Wasserschutzgebieten sind entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu bauen, zu prüfen und zu beitreiben. 
Insbesondere das Arbeitsblatt DWA-A 142 „Abwasserleitungen und -kanäle in Wasser-
gewinnungsgebieten“ ist zu beachten. Die aus dem Regelwerk abgeleiteten Maßnahmen 
müssen in den Planunterlagen nachvollziehbar dargestellt werden. 

7. Brunnen und Grundwassermessstellen im Baufeld sind durch Errichtung baulicher Siche-
rungseinrichtungen gegen Beschädigung zu schützen. Beschädigungen von Brunnen 
und Grundwassermessstellen sind dem Grundstückseigentümer sowie dem Wasser-
rechtsamt unverzüglich zu melden und in mindestens gleichwertiger Ausführung zu be-
heben. 

8. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Gründungstiefe mit Grundwasserfreilegung zu 
rechnen ist, sind rechtzeitig vor der Ausführung beim Wasserrechtsamt, anzuzeigen. 

Aktuelle und historische Grundwasserstände sind über den Daten und Kartendienst der 
LUBW http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ erhältlich. Direktauskünfte zu 
Grundwasserständen erteilt das Regierungspräsidium Karlsruhe. 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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9. Die folgenden Vorhaben sind dem Wasserrechtsamt rechtzeitig vor Baubeginn anzuzei-
gen: 

a. Entnahme von Grundwasser 
b. Bohrungen in den Grundwasserleiter 
c. Einbringen von Stoffen (z. B. Beton) ins Grundwasser 

Die Anzeige ist dem Wasserrechtsamt formlos mit allen für die Beurteilung notwendigen 
Unterlagen und Angaben vorzulegen.  

10. Alle Arbeiten, die sich nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken können, 
erfordern eine wasserrechtliche Erlaubnis. Hierzu zählen insbesondere Grundwasserab-
senkungen. Mit den Arbeiten darf nicht vor Erteilung der Erlaubnis begonnen werden. 

11. Ständige Grundwasserabsenkungen mit Ableitung in die Kanalisation oder in Oberflä-
chengewässer sind nicht erlaubt.  

12. Wird bei Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, sind die Arbeiten, die 
zur Erschließung geführt haben unverzüglich einzustellen sowie das Wasserrechtsamt 
zu verständigen. 

13. Bei der Planung und dem Bau der Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung der Nie-
derschlagswässer sind die Belange der Grundwasserneubildung zu beachten. 

14. Maßnahmen, die ein dauerhaftes Vermindern oder Durchstoßen von Deckschichten zur 
Folge haben, sind nicht zulässig. Dies ist insbesondere bei der Planung von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser zu berücksichtigen. Ausgenommen sind vorüber-
gehende Eingriffe in Deckschichten, wenn ihre Schutzfunktion anschließend mindestens 
gleichwertig wiederhergestellt wird. 

15. Der Bau und Betrieb von Erdwärmesondenanlagen erfordert grundsätzlich eine wasser-
rechtliche Erlaubnis. Bei Planung einer Erdwärmesondenanlage ist frühzeitig mit dem 
Wasserrechtsamt abzustimmen, ob die Anlage erlaubnisfähig ist. 


